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Vermerk


Zukunft des Widerspruchsverfahrens – Zur geplanten Neuregelung nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung u.a. des Justizgesetzes vom 20.06.2014 (Drs. 16/6089)




In einem am 14.08.2014 geführten Telefonat vertrat Frau Valenti die Auffassung, dass bei Verabschiedung der o.g. Gesetzesnovelle das Widerspruchsverfahren für die sondergesetzlichen Wasserverbände wieder eingeführt werde. Dies entspricht nicht bisheriger Sichtweise im Haus und soweit bekannt auch nicht der im Kreis der Kollegen anderer Wasserverbände. Im Einzelnen:


1.	Gegenüberstellung von geltender Rechtslage und Rechtslage nach der Novelle des Justizgesetzes

Im Grundsatz bestimmt die bundesrechtliche Vorschrift des § 68 Abs. 1 S. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), dass es vor Erhebung einer Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage der Durchführung eines behördlichen Vorverfahrens (Widerspruchsverfahrens) bedarf. Hiervon können die Länder abweichen. In NRW hat der Gesetzgeber im Zuge des sog. Bürokratieabbaugesetz II von dieser Option Gebrauch gemacht und in § 110 Justizgesetz NW (JustG) für die meisten Verwaltungsbereiche das behördliche Vorverfahren zeitlich befristet ausgesetzt[footnoteRef:1]. Nach dieser noch geltenden Regelung sind für Verwaltungsakte, die in der Zeit zwischen dem 01.11.2007 und dem 31.12.2014 bekannt gegeben werden, keine Widerspruchsverfahren zulässig. [1:  Entsprechende Regelungen gelten in § 104 Landesbeamtengesetz auch für das Beamtenrecht, auf das in diesem Zusammenhang nicht weiter einzugehen ist.] 


Die noch geltenden Regelungen in § 110 JustG sind wie folgt strukturiert:

Absatz 1 Satz 1 regelt den landesrechtlichen Grundsatz, dass es vor Erhebung einer Anfechtungsklage abweichend von § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren bedarf, wenn der Verwaltungsakt während des Zeitraums vom 1. November 2007 bis 31. Dezember 2014 bekannt gegeben worden ist. Absatz 1 Satz 2 enthält einen entsprechenden Grundsatz für die Verpflichtungsklage.

Absatz 2 regelt für verschiedene, im Einzelnen aufgeführte Verwaltungsbereiche Ausnahmen von dem landesrechtlichen Grundsatz des Absatz 1. In allen Bereichen, die hier enumerativ aufgezählt sind, ist demnach ein Widerspruchsverfahren durchzuführen. Die Verbandsgesetze sind in dem Katalog des Absatz 2 nicht aufgeführt. Bereits dieser Befund hat zwingend zur Folge, dass nach dem geltenden Recht (bis Ende 2014) keine Widersprüche gegen Beitragsbescheide der Verbände zulässig sind. Denn in Ermangelung eines Ausnahmetatbestandes gilt der Grundsatz nach Absatz 1 Satz 1.
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Absatz 3 regelt die hier nicht näher zu betrachtende Sondersituation von Rechtsbehelfen Dritter bei Verwaltungsakten, die einen anderen begünstigen.

Absatz 4 Satz 1 lautet: „Soweit landesgesetzliche Bestimmungen die Durchführung eines Vorverfahrens in sonstigen Bereichen vorsehen, finden diese Regelungen innerhalb des in Absatz 1 bestimmten Zeitraums keine Anwendung.“ Dieser, wie sich zeigen wird, .lediglich klarstellenden (und damit überflüssigen) Regelung hätte es nicht bedurft, denn das JustG setzt sich in Bezug auf prozessrechtliche Fragestellungen im Anwendungsbereich der Verwaltungsgerichtsordnung zweifellos als Spezialgesetz gegenüber divergierenden Vorschriften anderer Landesgesetze durch. Das bedeutet: Auch ohne diese Regelung in Absatz 4 Satz 1 hätte – nach zutreffender Ansicht – ein Widerspruchsverfahren auf der Grundlage der Vorschriften in den Verbandsgesetze zulässiger Weise nicht durchgeführt werden können, da § 110 Abs. 1 Satz 1 JustG – vorbehaltlich der in Absatz 2 explizit geregelten Ausnahmen – den allgemeinen Grundsatz errichtet, dass kein Vorverfahren durchzuführen ist. In dieser Sichtweise ist die Regelung in § 110 Abs. 4 Satz 1 nicht konstitutiv für die Aussetzung des Widerspruchsverfahrens z.B. in den Verbandsgesetzen, sondern hat nur deklaratorische, klarstellende Funktion. Dieses Verständnis wird im Weiteren vorausgesetzt.

Im jetzt vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Justizgesetzes bleibt es bei der bisherigen Regel-Ausnahme-Struktur des § 110. Nach wie vor bestimmt Absatz 1 den Grundsatz, wonach generell kein Vorverfahren durchzuführen ist, wobei – insoweit neu – die befristete Geltung entfallen ist. Absatz 2 der Vorschrift führt die Ausnahmebereiche auf. Dieser Katalog ist erheblich erweitert worden. Die Verbandsgesetze werden in Absatz 2 – wie bisher – nicht angesprochen. Bereits hieraus folgt nach hiesigem Verständnis, dass im Geltungsbereich der Verbandsgesetze das Widerspruchsverfahren weiterhin – allerdings jetzt unbefristet – nicht durchzuführen ist. Absatz 3 der Vorschrift kann auch in der vorliegenden Novelle wie bisher außer Betracht bleiben, weil hier nur die Rechtsbehelfe Dritter geregelt werden. Die bisherige, nach richtigem Verständnis nur deklaratorisch wirkende Regelung in Absatz 4 des geltenden Gesetzes mit dem Verweis auf in anderen Gesetzen geregelte Widerspruchsverfahren, ist in der Novelle nicht wieder zu finden, sondern wurde gestrichen.

Im MKULNV und im federführenden MIK herrscht dier Überzeugung, durch die Streichung der Regelung des Absatz 4 würden die Widerspruchsverfahren nach den Sondergesetzen der Wasserverbände wieder aufleben. Dieser Sichtweise kann jedoch nicht gefolgt werden. Dagegen steht das spezialgesetzliche Regel-Ausnahme-Verhältnis von § 110 Abs. 1 und 2 JustG. Gegenüber den Verbandsgesetzen sind diese Vorschriften leges speciales. Da in § 110 Abs. 2 JustG keine Ausnahmen für die Sondergesetze der Verbände aufgeführt werden, bleibt es bei dem Grundsatz des Wegfalls des Widerspruchsverfahrens nach dem § 110 Abs. 1 Satz 1 JustG. Darüber hinaus verdrängt die Novelle des Justizgesetzes als die jüngere Legislatur die abweichenden Vorschriften der Verbandsgesetze nach der sog. „Lex-posterior-Regel“. Schließlich enthält auch die Begründung des Gesetzesentwurfes keinen Hinweis darauf, dass mit dieser Novelle die Wiedereinführung des Widerspruchsverfahrens bei den Wasserverbänden beabsichtigt wird. 


2.	Auswirkung der kontroversen Sichtweisen

Die Kontroverse mit dem MKULNV wird ausgetragen und entschieden werden müssen. Die Verbände benötigen Rechtssicherheit im Hinblick auf ihre Beitragsbescheide ab dem 01.01.2015. Schon die Rechtsbehelfsbelehrungen stellen die Weichen für den Rechtsschutz. Wird hier wie bisher auf die Verwaltungsgerichte verwiesen, wären bei zutreffender Auffassung des MKULNV die ohne Widerspruchsverfahren eingereichten Anfechtungsklagen unzulässig und würden kostenpflichtig abgewiesen. Wenn aber die Rechtsbehelfsbelehrung eines Beitragsbescheides künftig auf die Notwendigkeit der Durchführung eines Widerspruchsverfahrens verweist und einem daraufhin eingelegten Widerspruch nicht abgeholfen wird, droht die dagegen gerichtete Anfechtungsklage als verfristet abgewiesen zu werden, wenn die Verwaltungsgerichte zur Auffassung gelangen, dass durch die Novelle keine Wiedereinführung des Widerspruchsverfahrens bewirkt wurde.


3.	Abstimmung mit den übrigen Verbänden

Die Fragestellung ist Gegenstand der Beratungen anlässlich des Treffens der VerbandsjuristInnen am 27.08.2014. In Abhängigkeit von dem Ergebnis der Diskussion ist das klärende Gespräch mit dem MKULNV zu suchen.



Essen, den 21.08.2014
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